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Einladung 
 
Am Mittwoch, dem 24.04.2024, findet um 19:00 Uhr in der von Aschebergschen Kurie, 
Stiftsstraße 4, 48301 Nottuln, eine Sitzung 

des Ausschusses für Kultur, Sport und Ehrenamt 

 
der Gemeinde Nottuln statt, zu der Sie hiermit freundlich eingeladen werden. 
 

 

 
Tagesordnung: 
 
 

A. Öffentliche Sitzung 

 

 1 Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung sowie der Beschlussfähig-
keit 

  
  
 2 Mitteilungen 
  
  
 3 Vorstellung "Initiative Deutschstunde" 

Vorlage: 059/2024 
  
  
 4 Tätigkeitsbericht der Ehrenamtskoordinatorin 

Vorlage: 057/2024 
  
  
 5 Bericht zur Kulturarbeit und zur Sommerfrische 2024 

Vorlage: 056/2024 
  
  
 6 Kulturförderung und Brauchtumspflege im Rahmen der Projektförderung 

Vorlage: 055/2024 
  
  
 7 Änderung der Kulturförderrichtlinien der Gemeinde Nottuln 

Vorlage: 058/2024 
  
 8 Verschiedenes 
 
gez. Manfred Gausebeck 

Der Vorsitzende 
des Ausschusses für Kultur, Sport und 
Ehrenamt 
der Gemeinde Nottuln 
 
Nottuln, den 11.04.2024 
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... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tagesordnungspunkt: 
Vorstellung "Initiative Deutschstunde" 
 

Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. 

 

 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

Sachausgaben werden durch die Fördermittel „KOMM AN NRW“ gedeckt. 

 

Klimatische Auswirkungen: 
Keine 

 

 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt   öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Dr. Thönnes 
  

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 059/2024 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
01 Innere Verwaltung 
04 Kultur und Wissenschaft 
Datum: 
11.04.2024 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  3Ö  3
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- 2 - 
Vorlage Nr. 059/2024 

 

 

Sachverhalt: 
Die „Initiative Deutschstunde“ hat sich 2015 gegründet und bietet seit jeher einen zweimal 
wöchentlichen stattfindenden Deutschkurs für alle Geflüchteten aus Nottuln. Die 
Koordinatorinnen stellen ihre Tätigkeit mitsamt der Entwicklung, Erfolgen und 
Herausforderungen vor. 

 

 
 

Anlagen: 
Keine 

 

 
 
 
Verfasst: Fachbereichsleitung: 
gez. Weiper, Angela gez. Driever/Wermert 
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... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tagesordnungspunkt: 
Tätigkeitsbericht der Ehrenamtskoordinatorin 
 

Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
Die Ausgaben werden über das Budget der Ehrenamtskoordinatorin abgedeckt. 

 

Klimatische Auswirkungen: 
Keine 

 

 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt   öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Dr. Thönnes 
  

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 057/2024 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
01 Innere Verwaltung 
04 Kultur und Wissenschaft 
Datum: 
11.04.2024 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  4Ö  4
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- 2 - 
Vorlage Nr. 057/2024 

 

 

Sachverhalt: 
Die Ehrenamtskoordinatorin stellt die vergangenen Projekte und Maßnahmen hinsichtlich 
des Ehrenamtes in Nottuln vor und gibt eine Zusammenfassung über zukünftige Vorhaben. 
Außerdem berichtet sie über die Teilnahme der Gemeinde Nottuln an dem Projekt „Jugend 
entscheidet – Politik, die sich was traut“ der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. 

 

 

 
 

Anlagen: 
Keine 

 

 
 
 
Verfasst: Fachbereichsleitung: 
gez. Weiper, Angela gez. Driever/Wermert 
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... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tagesordnungspunkt: 
Bericht zur Kulturarbeit und zur Sommerfrische 2024 
 

Beschlussvorschlag: 
Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.  
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
Die Ausgaben werden über das Budget des Fachbereiches 6 abgedeckt. 
 
 

Klimatische Auswirkungen: 
Keine 
 

 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt   öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Dr. Thönnes 
  

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 056/2024 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
01 Innere Verwaltung 
04 Kultur und Wissenschaft 
Datum: 
11.04.2024 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  5Ö  5
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- 2 - 
Vorlage Nr. 056/2024 

 

 

Sachverhalt: 
Die Verwaltung gibt einen Überblick über die geplanten Kulturveranstaltungen 2024 in 
Nottuln sowie über aktuelle Themen in der Kulturarbeit. 
 

 

 
 

Anlagen: 
Keine 
 

 

 
 
 
Verfasst: Fachbereichsleitung: 
gez. Orel, Rieke gez. Driever/Wermert 
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... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tagesordnungspunkt: 
Kulturförderung und Brauchtumspflege im Rahmen der Projektförderung 
 

Beschlussvorschlag: 
Die vom Kulturbeirat empfohlenen Beschlüsse werden umgesetzt. 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
Es steht im Haushalt 2024 ein Ansatz von 20.000 € zur Verfügung. Aktuell stehen davon 
noch 20.000 € zur Verfügung. Bei entsprechender Beschlussfassung sind hiervon 5.900 € 
vergeben. Es verbleibt ein Budget von 14.100 €. 
 

Klimatische Auswirkungen: 
keine 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt   öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

Rat   öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Dr. Thönnes 
  

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 055/2024 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
01 Innere Verwaltung 
04 Kultur und Wissenschaft 
Datum: 
10.04.2024 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  6Ö  6
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- 2 - 
Vorlage Nr. 055/2024 

 

Sachverhalt: 
Zu den von der Gemeinde Nottuln übernommenen freiwilligen Aufgaben zählt 
die Gewährleistung eines qualifizierten kulturellen Angebotes für ihre Bürgerinnen und 
Bürger. 
Nach den Kulturförderrichtlinien der Gemeinde Nottuln können bei Projekten kulturelle 
Leistungen aus möglichst vielen künstlerischen Bereichen gefördert werden, z. B. der 
Darstellenden Kunst und der Bildenden Kunst, der Musik, der Literatur, des Medienbereiches, 
die ohne Fördermittel nicht möglich wären, für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich sind 
und 
• öffentliches Interesse erwarten lassen, Eigeninitiative und Mitverantwortung 

unterstützen, besondere Ausprägungen/ Leistungen der inhaltlichen Arbeit 
der kulturellen Träger und Beteiligten im jeweiligen Genre erwarten lassen, und 
die Vernetzung dieser Leistungen/ Träger untereinander fördern; 
• die die Alltagskultur (Leben, Wohnen und Arbeiten verschiedener Bevölkerungs- und 

Altersgruppen) in ihrem kulturellen Zusammenhang als Bestandteil einer 
umfassenden Stadtkultur verdeutlichen (soziokulturelle Projekte); 
• Modellprojekte, die innovative Ansätze in der Kulturarbeit und der Zusammenarbeit 

aufweisen. 
Hiermit muss das zu fördernde Projekt zumindest auch im Gemeindegebiet realisiert werden, 
bzw. einen klaren und unmittelbaren Bezug zur Gemeinde haben. 
Projekte von Künstlerinnen und Künstlern aus der Gemeinde sollen angemessen 
berücksichtigt werden. 
Es wurden sieben Anträge eingereicht und am 3. April 2024 vom Kulturbeirat beraten. Da 
beim Antrag von der Hale Bopp Big Band e.V. noch einige Fragen offen zu klären sind und 
das Veranstaltungsdatum erst im Dezember liegt, verschiebt sich die Beratung zu diesem 
Antrag auf die nächste Sitzung des Ausschusses für Kultur, Sport und Ehrenamt am 12. Juni 
2024. Zur Beratung stehen demnach sechs Anträge (siehe Anhang). 
Die Anträge, die Übersicht der Anträge inkl. beantragter und durch den Kulturbeirat 
empfohlener Fördersummen sowie das Protokoll der Kulturbeiratssitzung liegen der Vorlage 
als Anlage bei.  
 

Anlagen: 
Anlagen 1 – 6: Eingereichte Förderanträge 

• Daruper Landpartie 

• Blues in Nottuln e.V. – „Blues Konzerte“ 

• Blues in Nottuln e.V. – „Blues Sessions“ 

• Johannes Sandberger - „Projekt-Orchester-Nottuln“  

• Schapdettener für Schapdetten e.V. – „La Serva Padrona“ im Rahmen des „kleinen 

musiksommer“ 

• Blues in Nottuln e.V. – „Jubiläum 20 Jahre Blues in Nottuln“ 

Anlage 7: Übersicht-Einzelanträge 
Anlage 8: Protokoll der Kulturbeiratssitzung 
 

 

 
 
 
Verfasst: Fachbereichsleitung: 
gez. Orel, Rieke gez. Driever/Wermert 

11



Ö
  6

Ö
  6

12



13



14



15



Ö
  6

Ö
  6

16



17



18



19



Ö
  6

Ö
  6

20



21



22



23



Ö
  6

Ö
  6

24



25



26



27



Ö  6Ö  6

28



29



30



31



Ö
  6

Ö
  6

32



33



34



35



36



37



Verein/Gruppe Projektför-
derung
Antrag vom 

Veranstaltung
und
Projektzeitraum

für alle 
Bürgerinne

n und 
Bürger 

zugänglich, 
öffentliche
s Interesse 

zu 
erwarten?

Eigeninitia
tive und 
Mitver-

antwortun
g 

unterstütz
en

besondere 
Ausprägun
g/Leistung 

der 
inhaltliche

n Arbeit  
der 

kulturellen 
Träger pp.

Realisieru
ng im 

Gemeinde-
gebiet?

Gesamtkoste
n 

Eigenleistung/
weitere 

Förderer/
Sponsoren/

Spenden
 beteiligen 

sich mit
folgendem 

Betrag an den
Gesamtkosten

Beantragte 
Förderung

detaillierter 
Fiananzierun
gs-plan liegt 

vor?

Gesamtfinan-
zierung der 
Maßnahme 

gesichert 
und 

nachgewiese
n?

durch 
Kulturbeirat

zur 
Förderung

empfohlen

Daruper Landpartie 19.11.2023 Daruper Landpartie; VA-
Datum 17./18.08.2024

ja ja ja ja 2.190,00 € ehrenamtliche 
Tätigkeit

2.190,00 € ja ja 1.500,00 €

Blues in Nottuln e.v. 18.11.2023 Blues Konzert 2024 ja ja ja ja 8.314,00 € 3.000,00 € 5.314,00 € ja ja keine

Blues in Nottuln e.V. 20.11.2023 Blues Sessions 2024 ja ja ja ja 6.997,00 € 1.980,00 € 5.017,00 € ja ja keine

Johannes Sandberger 10.02.2024 Projekt-Orchester-
Nottuln; Va-Datum 29. 
Sept 2024

ja ja ja ja 3.420,00 € 600 € ; 
ehrenamtl. 
Arbeitszeit 

2.240,00 € ja ja 1.200,00 €

Schapdettener für 
Schapdetten e.V.

29.02.2024 "La Serva Padrona" im 
Rahmen des Kleinen 
Musiksommers; VA-
Datum 26.5.2024

ja ja ja ja 3.000,00 € 1.500 - 1.700 € 1.200,00 € ja ja 1.200,00 €

Blues in Nottuln e.V. 08.03.2024 Jubiläumsveranstaltung 
20 Jahre Blues in 
Nottuln

ja ja ja ja 6.770,00 € 1000 € ; 
ehrenamtl. 
Arbeitszeit 

5.350,00 € ja ja 2.000,00 €

Hale Bopp Big Band 
e.V.

20.03.2024 Swinging December 
Konzert 2024

ja ja ja ja 5.577,50 € 3.800,00 € 1.777,50 € ja ja offene Fragen

Gesamtsumme 23.088,50 € 5.900,00 €

Ö  6Ö  6
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Protokoll Sitzung Kulturbeirat am 3. April 2024 
18:00 Uhr | Galerie Hovestadt 

TN:  
Manfred Gausebeck 
Gabriele Hovestadt 
Ursula Schulze Tilling 
Dietmar Thönnes 
Rieke Orel 
 
Abwesend: 
Thomas Brieden 
Nathan Schmedt 
 

Förder-Empfehlungen 

 

Daruper Landpartie 
Beantragte Fördersumme 2.190 € 

Anmerkung:  
- Posten „Bauhof“: Hierbei handelt es sich um Verkehrssicherungsmaßnahmen, wie das 

Aufstellen von Schildern, Ausweisen von Parkflächen und Absperren von Straßen. Hier kann 
kein günstigeres Angebot eingeholt werden, da der Bauhof mit diesen Arbeiten beauftragt 
werden muss 

- Posten „Flyer“: Kosten beziehen sich auf die Gestaltung und die Druckkosten für 5000 Stck.; 
Orel hat im Vorfeld empfohlen, zu prüfen, ob die Flyer z.B. bei Flyeralarm günstiger zu 
bekommen sind 

 

→ KB empfiehlt: 1.500 € 

Begründung: Aufgrund der gedeckelten Höhe des Fördertopfes, bemüht sich der Kulturbeirat, die 

Fördergelder gerecht zu verteilen und kann daher bei den meisten Förderanträgen nicht die volle 

Antragssumme empfehlen. Außerdem handelt es sich um das wiederholte Einreichen desselben 

Antrags. Ziel ist es ein breites Spektrum an kulturellen Veranstaltungen zu fördern, daher empfiehlt 

der Kulturbeirat im Zweifel für neue Formate eine höhere Fördersumme.  Nichts desto trotz schätzt 

der KB die Daruper Landpartie als förderwürdige kulturelle Veranstaltung. 

Folgende Fragen kamen bei der Beratung auf: 

- Posten „Bauhof“: Hierbei handelt es sich um Verkehrssicherungsmaßnahmen, wie das 
Aufstellen von Schildern, Ausweisen von Parkflächen und Absperren von Straßen. Hier kann 
kein günstigeres Angebot eingeholt werden, da der Bauhof mit diesen Arbeiten beauftragt 
werden muss 

- Posten „Flyer“: Kosten beziehen sich auf die Gestaltung und die Druckkosten für 5000 Stck.; 
Orel hat im Vorfeld empfohlen, zu prüfen, ob die Flyer z.B. bei Flyeralarm günstiger zu 
bekommen sind 

- Posten „Fahrtkosten“: Antwort noch ausstehend 

Als Empfehlung formulierte der Beirat, dass über die Möglichkeit von Einnahmen, z.B. durch 

Standgebühren, die Beteiligung am Umsatz des Cafés oder den symbolischen Verkauf der Flyer, 

Ö  6Ö  6
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nachgedacht werden könne und möchte Herrn Splitthoff und Frau Tibroni zur Besprechung dieser 

Möglichkeiten gerne zu einer ihrer nächsten Sitzungen (voraussichtlich Ende Mai) einladen. Den 

genauen Termin wird Lea Jockisch mit den Antragstellenden kommunizieren. 

 

Blues in Nottuln e.V. 

Blues Konzerte – Beantragte Fördersumme 5.314 € 

→ KB empfiehlt: keine Förderung 

Begründung: Um die Gelder des Kulturfördertopfes gerecht zu verteilen, einigte sich der Kulturbeirat 

darauf max. 10% des Gesamtfördervolumen pro Antragstellendem pro Jahr zu empfehlen. Blues in 

Nottuln e.V. reichte zur ersten KSE-Sitzung drei Anträge mit einer Gesamtsumme von 15.681 € ein. 

Die max. Empfehlung des Kulturbeirats von 2.000 € werden für den dritten Antrag empfohlen. 

 

Blues in Nottuln e.V. 
Blues Sessions – Beantragte Fördersumme 5.017 € 

→ KB empfiehlt: keine Förderung 

Begründung: Um die Gelder des Kulturfördertopfes gerecht zu verteilen, einigte sich der Kulturbeirat 

darauf max. 10% des Gesamtfördervolumen pro Antragstellendem pro Jahr zu empfehlen. Blues in 

Nottuln e.V. reichte zur ersten KSE-Sitzung drei Anträge mit einer Gesamtsumme von 15.681 € ein. 

Die max. Empfehlung des Kulturbeirats von 2.000 € werden für den dritten Antrag empfohlen. 

 

Johannes Sandberger 
Projekt-Orchester-Nottuln – Beantragte Fördersumme 2.240 € 

→ KB empfiehlt: 1.200 € 

Begründung: Aufgrund der gedeckelten Höhe des Fördertopfes, bemüht sich der Kulturbeirat, die 

Fördergelder gerecht zu verteilen und kann daher bei den meisten Förderanträgen nicht die volle 

Antragssumme empfehlen. Nichts desto trotz schätzt der KB das Projekt-Orchester-Nottuln als 

förderwürdige kulturelle Veranstaltung.  

Sollte in diesem Jahr ein weiteres Förderantrag von Johannes Sandberger für das Projekt-Orchester-

Nottuln eingereicht werden, würde dieser eine Empfehlung des Kulturbeirats über 800 € bekommen, 

da so die max. 2.000 € ausgeschöpft wären. Der Kulturbeirat rät Herrn Sandberger sich ggf. um 

weitere Fördermöglichkeiten zu bemühen.  

 

Schapdettener für Schapdetten e.V. 

„La Serva Padrona“ im Rahmen des „kleinen musiksommer“ – Beantragte Fördersumme 1.200 € 

→ KB empfiehlt: 1.200 € 

Begründung: Entspricht voll und ganz den Kulturförderrichtlinien. 

40



3 
 

Blues in Nottuln e.V. 

Jubiläum 20 Jahre Blues in Nottuln e.V. – Beantragte Fördersumme 5.350 € 

→ KB empfiehlt: 2.000 € 

Begründung: Um die Gelder des Kulturfördertopfes gerecht zu verteilen, einigte sich der Kulturbeirat 

darauf max. 10% des Gesamtfördervolumen pro Antragstellendem pro Jahr zu empfehlen. Blues in 

Nottuln e.V. reichte zur ersten KSE-Sitzung drei Anträge mit einer Gesamtsumme von 15.681 € ein. 

Da es sich bei der Jubiläumsfeier, im Gegensatz zu den Anträgen für das Blues Konzert und die Blues 

Sessions um ein neues Format handelt, empfiehlt der Kulturbeirat die Veranstaltung mit 2.000 € zu 

fördern. 

 

Hale Bopp Big Band e.V. 

Swinging December Konzert 2024 – Beantragte Fördersumme 1.777,50 € 

→ KB empfiehlt: Empfehlung steht aus 

Begründung: Bei der Beratung ergaben sich folgende offene Fragen: 

- Posten „Kosten Workshop (Verpflegung und Unterbringung)“: Der Kulturbeirat sieht die 

Posten Unterbringung und Verpflegung im Sinne der Kulturförderrichtlinien als nicht 

förderwürdig an und verweist auf den Volksmusikerbund NRW, der ihres Wissens nach 

Kostenpauschalen für Verpflegung und Unterkunft für Workshops übernimmt. Hier ist zu 

klären, ob der angegebene Eigenanteil von 2.000 € zur Deckung dieses Postens vorgesehen 

ist. 

- Posten „Klavierstimmer“: Die Gemeinde lässt regelmäßig einen Klavierstimmer kommen, 

daher scheint dieser Posten unbegründet. 

- Für die Veranstaltungen wurde ein weiterer Förderantrag beim Landesmusikrat NRW 

gestellt, bei der die Entscheidung noch aussteht. Sollte in der Zwischenzeit eine Bewilligung 

vorliegen, wird diese in die Empfehlung des Kulturbeirats einfließen.  

Der Kulturbeirat und der FB 6 verschieben den Antrag in die nächste KSE-Sitzung am 12.6.2024, um 

genügend Zeit zur Klärung der Fragen zu haben.  

 

Nottuln, den 4.4.2024 
Rieke Orel 
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... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tagesordnungspunkt: 
Änderung der Kulturförderrichtlinien der Gemeinde Nottuln 
 

Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Kultur, Sport und Ehrenamt empfiehlt, die Änderung der  
Kulturförderrichtlinien der Gemeinde Nottuln in der vorliegenden Form zu beschließen.  
 

Finanzielle Auswirkungen: 
keine 
 

Klimatische Auswirkungen: 
keine 

 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss Kultur, Sport und Ehrenamt   öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

Rat   öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 

    

 
  
 
gez. Dr. Thönnes 

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 058/2024 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
01 Innere Verwaltung 
04 Kultur und Wissenschaft 
Datum: 
11.04.2024 

G e m e i n d e  N o t t u l n 
Der Bürgermeister 

Ö  7Ö  7
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- 2 - 
Vorlage Nr. 058/2024 

 

  
 

Sachverhalt: 
Aufgrund wiederkehrender Fragen durch Antragstellende, sicherer Handhabe bei 
Nichteinhalten der Frist für Verwendungsnachweise sowie der Anpassung von 
organisatorischen Abläufen wird eine Überarbeitung der Kulturförderrichtlinien angeregt.  
 
Es werden in den Kulturförderrichtlinien folgende Punkte zur Überarbeitung vorgeschlagen:  
• Ergänzung um den Satz: „Ausgeschlossen von der Projektförderung sind Kosten für 

Unterkunft und Verpflegung. Diese Kosten zählen zur Eigenleistung.“  
• Nennung des Fachbereichs Wirtschaft, Kultur, Marketing anstatt des Kulturbeirats als 

Adressat für Änderungen des Projektinhalts oder Durchführungsdatums bewilligter Anträge.  
• Ergänzung: „[Bei] Nichteinhalten der Frist zur Abgabe des Verwendungsnachweises 
[…behält sich die Gemeinde eine Rückforderung vor].“ 
 

 

 
 

Anlagen: 
Anlage 1: Überarbeitung der Kulturförderrichtlinien (Änderungen rot markiert) 
 

 

 
 
 
Verfasst: Fachbereichsleitung: 
gez. Orel, Rieke gez. Driever/Wermert 

43



Kulturförderrichtlinien in der Gemeinde Nottuln 

Präambel  
 
Zu den von der Gemeinde Nottuln übernommenen freiwilligen Aufgaben zählt die 
Gewährleistung eines qualifizierten kulturellen Angebotes für ihre Bürgerinnen und Bürger. 
Die lokale, kulturelle Identifikation bietet gerade in heutiger Zeit der Leistungs- und 
Massengesellschaft eine Ausgleichsfunktion mit zunehmender Bedeutung.  
 
Die nachfolgenden Richtlinien sind ein Beitrag zur Förderung von kulturellen 

Veranstaltungen. 

(1) Sinn und Zweck der Förderung  
 
Durch die Gewährung von Zuwendungen der Gemeinde Nottuln soll ein attraktives, und 
möglichst vielseitiges und abwechslungsreiches Kultur- und Kunstangebot für breite 
Bevölkerungsschichten geschaffen werden. Dieses Ziel kann dadurch erreicht werden, dass 
neben den gemeindlichen Veranstaltungen und Maßnahmen auch Vereine, kulturelle 
Gruppen und Initiativen oder einzelne Kunst- und Kulturschaffende mit eigenen 
Veranstaltungen oder Projekten zur gewünschten Qualität, Vielfalt und Farbigkeit des Kultur- 
und Kunstangebotes sowie zur kulturellen Bildung innerhalb der Gemeinde beitragen.  
 
(2) Gegenstand der Projektförderung  
 
Gefördert werden können bei Projekten kulturelle Leistungen aus möglichst vielen 
künstlerischen Bereichen, z. B. der Darstellenden Kunst und der Bildenden Kunst, der Musik, 
der Literatur oder des Medienbereiches, die ohne Fördermittel nicht möglich wären, die für 
Nottulner Einwohnerinnen und Einwohner zugänglich sind und  
 

• öffentliches Interesse erwarten lassen, Eigeninitiative und Mitverantwortung 
unterstützen, besondere Ausprägungen/Leistungen der inhaltlichen Arbeit der 
kulturellen Träger:innen und Beteiligten im jeweiligen Genre erwarten lassen, und die 
Vernetzung dieser Leistungen/Träger:innen untereinander fördern;  

• die die Alltagskultur (Leben, Wohnen und Arbeiten verschiedener Bevölkerungs- und 
Altersgruppen) in ihrem kulturellen Zusammenhang als Bestandteil einer 
umfassenden Stadtkultur verdeutlichen (soziokulturelle Projekte);  

• Modellprojekte, die innovative Ansätze in der Kulturarbeit und der Zusammenarbeit 
aufweisen;  

 
Weitere Förderkriterien bei Projekten:  

• das zu fördernde Projekt muss zumindest auch im Gemeindegebiet realisiert werden, 
bzw. einen klaren und unmittelbaren Bezug zur Gemeinde haben;  

• Projekte von Künstlerinnen und Künstlern aus der Gemeinde sollen angemessen 

berücksichtigt werden 

• Ausgeschlossen von der Projektförderung sind Kosten für Unterkunft und 
Verpflegung. Diese Kosten zählen zur Eigenleistung. 

Ö  7Ö  7
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(3) Formen der Projektförderung  
 
Zuwendungen erfolgen in insbesondere folgenden Formen:  

• geldliche Förderung  

• Förderung durch Übernahme des Entgeltes bzw. der Betriebskostenpauschale für 
Räume und/oder Geräte  

• sonstige Leistungen der Gemeinde, z. B. durch Übernahme der Kosten für die 
Inanspruchnahme des Bauhofes 

 

(4) Voraussetzungen der Projektförderung 

 
Die Zuwendungen nach diesen Richtlinien sind jeweils zweckgebunden und auf sie besteht 
kein Rechtsanspruch, auch besteht kein Anspruch auf eine 100 %-Förderung. Sie werden im 
Rahmen der jeweils zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel gewährt.  
 
Sämtliche Förderungen werden auf schriftlichen Antrag in Papierform oder digital gewährt. 

Der Antrag ist an den Fachbereich Wirtschaft, Kultur und Marketing der Gemeinde zu richten 

(Gemeinde Nottuln, z.Hd. FB 6, Stiftsplatz 8, 48301 Nottuln) bzw. auf der Website der 

Gemeinde in digitaler Form auszufüllen.  

Die Förderung setzt in der Regel Eigenleistung voraus, die im Rahmen des Förderantrags in 
Form eines Kosten- und Finanzierungsplanes aufgeschlüsselt und verifizierbar vorgelegt 
werden müssen.  
Mit dem Einreichen eines Förderantrags geht die Aufnahme der Veranstaltung in den 
Veranstaltungskalender auf der Website der Gemeinde Nottuln einher. Dazu erfolgt im Falle 
einer Bewilligung eine Abfrage der Daten (Titel, Datum, Bewerbungstext) per E-Mail. 
 
Änderungen des Projektinhaltes oder Durchführungsdatums bedürfen einer zusätzlichen 
Bewilligung und müssen schriftlich beim Kulturbeirat beim Fachbereich Wirtschaft, Kultur, 
Marketing, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln beantragt werden. 
 
(5) Verfahrensgrundsätze bei der Projektförderung  
 
Antragsberechtigt sind Einzelpersonen, Gruppen, Vereine und sonstige Zusammenschlüsse, 
deren Veranstaltungen und Projekte nicht gewerblicher Art Definition gewerblich sind. In 
jedem Fall ist eine verantwortliche juristische oder natürliche Person zu benennen. 

 
Die Anträge können jederzeit eingereicht werden. Sie werden vom Kulturbeirat beraten, der 
seine Empfehlungen an den Ausschuss für Kultur, Sport und Ehrenamt ausspricht. Eine 
Entscheidung über die Anträge erfolgt im Anschluss durch den Rat. Die Termine für 
Ausschuss- und Ratssitzungen können der Website der Gemeinde Nottuln entnommen 
werden.  
 
Der Antrag enthält eine kurze Vorstellung der Antragstellerin oder des Antragstellers sowie 
eine Projektbeschreibung mit Datum und Veranstaltungsort des Projektes und einen 
Finanzierungsplan. Das Antragsformular ist auf der Website der Gemeinde Nottuln als PDF 
und/ oder digitaler Antrag verfügbar.  
 
Anträge auf geldwerte Förderung durch Erlass des Entgeltes können formlos schriftlich 
gestellt werden, dabei ist insbesondere die Fördernotwendigkeit zu begründen. 
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Der Fachbereich Wirtschaft, Kultur, Marketing leistet bei Bedarf Hilfestellung bei der 
Antragstellung.  
 
Der Inhalt von Entscheidungen über die Anträge ist den Antragsteller:innen schriftlich oder 
auf digitalem Wege bekanntzugeben. Die Auszahlung des Förderbetrages erfolgt kurzfristig 
nach der Entscheidung. Das Projekt bzw. die Veranstaltung darf erst nach der Förderzusage 
begonnen werden.  

 

Nach Abschluss des Projekts bzw. der Veranstaltung muss innerhalb von acht Wochen ein 
Verwendungsnachweis in Papierform oder digital vorgelegt werden, bestehend aus 
Sachbericht und zahlenmäßigem Nachweis. Das Formular für den Verwendungsnachweis ist 
auf der Website der Gemeinde Nottuln als PDF und/ oder digitales Formular verfügbar. 

Dem Verwendungsnachweis sind quittierte Belege in Kopie oder digital beizufügen.  

 

Bei Nichteinhalten der Frist zur Abgabe des Verwendungsnachweises und nicht 
ordnungsgemäßer Verwendung des Zuschusses behält sich die Gemeinde eine 
Rückforderung vor. 

 

Antragssteller:innen verpflichten sich, auf die Förderung der Gemeinde Nottuln in 
angemessener Weise in den zu Werbezwecken für das Projekt veröffentlichten digitalen und 
Print-Medien hinzuweisen. Hierzu ist das Logo der Gemeinde Nottuln zu verwenden, das 
beim Fachbereich Wirtschaft, Kultur, Marketing angefordert werden kann.  
 
(6) Inkrafttreten  
 

Die Kulturförderrichtlinien treten zum 15.03.2023 in Kraft. Gleichzeitig treten die 
Kulturförderrichtlinien, die seit dem 04.05.2021 galten, außer Kraft. 

Die Kulturförderrichtlinien treten zum 15.05.2024 in Kraft. Gleichzeitig treten die 

Kulturförderrichtlinien, die seit dem 15.03.2023 galten, außer Kraft. 
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